
Vergaberichtlinien Partner an der dLv-Ladenbautagung 

 
Die Ladenbautagung ist eine vom Verband Deutscher Ladenbau Verband (dLv) e.V. organisierte 
und durchgeführte Tagung mit begleitenden Kurzvorträgen von verschiedenen Partnern (Mit-
gliedsunternehmen und auch Unternehmen, die keine Mitglieder sind).  
 
Im Nachfolgenden werden die Bezeichnungen Sponsoren und Partner verwendet, welche in 
diesem Kontext alle die gleiche Bedeutung innehaben.  
 

1 Ankündigung, Kommunikation 

Langjährige Partner können vor allen anderen gefragt werden, ob Interesse an einer erneu-
ten Partnerschaft an der Ladenbautagung besteht. Die Möglichkeit der Partnerschaft bei der 
Ladenbautagung wird vorrangig an dLv-Mitglieder kommuniziert. Jedoch erfahren Unter-
nehmen, die kein dLv-Mitglied sind, durch Webinhalte, Presseinformationen und dem dLv-
Newsletter ebenfalls von der Möglichkeit der Partnerschaft bei der Ladenbautagung. Es wird 
auch Unternehmen, die kein Mitglied im dLv sind, gestattet, eine Partnerschaft mit dem dLv 
für die Ladenbautagung einzugehen und im Zuge dessen an der Ladenbautagung vorzutra-
gen. Allerdings wird von Nicht-Mitgliedern ein höherer Sponsorenbeitrag verlangt.  

 

2 Buchung 

Die Buchung einer Partnerschaft an der Tagung muss bis zu einer festgesetzten Frist einge-
gangen sein. Nach dieser Frist kann der dLv nach Wohlwollen entscheiden, ob einem anfra-
genden Unternehmen noch zugesagt wird oder nicht.  

 

3 Vortragsthemen 

Wenn Sie das Paket „Exklusive Partnerschaft“ gebucht haben, haben Sie die Möglichkeit, ei-
nen kurzen Fachvortrag auf der Tagung zu halten. Der Vortrag muss Fachliches zum Inhalt 
haben und soll nicht werblich sein. Der dLv hat die Möglichkeit, den Vortrag abzulehnen, 
wenn er nicht den fachlichen Anforderungen entspricht.  
Ihre Präsentation muss spätestens 3 Wochen vor der Tagung in der dLv-Geschäftsstelle vor-
liegen.  

 

4 Zahlungsbedingungen  

Die in der Rechnung genannten Zahlungstermine sind einzuhalten. Die Bezahlung der Rech-
nung ist Voraussetzung für die Nennung als Partner sowie ggf. die Durchführung des Vor-
trags (je nach gebuchtem Paket). Der dLv kann bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingun-
gen über die bestätigte Partnerschaft anderweitig verfügen. 

 

5 Höhere Gewalt 

Kann der dLv aufgrund eines besonderen Umstandes die Tagung nicht durchführen, entfällt 
das Kooperationsangebot. Im Falle einer Absage übernimmt der dLv keinerlei weitere Kos-
ten. Muss eine begonnene Tagung verkürzt oder vorzeitig beendet werden, hat der Partner 



keinen Anspruch auf Rückerstattung oder Reduzierung der Kooperationskosten. Sobald die 
Tagung aus zwingenden Gründen auf einen anderen Termin verlegt werden muss, so behal-
ten die getroffenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit. 
 

6 Stornierung 

Nach Eingang der Buchung ist eine Stornierung des gebuchten Partnerpaketes nicht mehr 
möglich.  
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